
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1991/4/10 1Ob2/91
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 10.04.1991

Norm

ABGB §1330 Abs2 BI

Rechtssatz

Der Absatz einer österreichischen Massenzeitung kann sehr wohl gefährdet werden, wenn man ihr zu Unrecht auf

Grund bestimmter unwahrer Tatsachen antisemitische Schreibweise vorwirft.
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